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Haltung und Handlungsvermögen der EW G 

gegenüber den Entwicklungsländern

Dr. Siegfried Malidi, Brüssel

Die schrittweise A nnäherung  der EWG-Mitgliedstaaten an die wirtschaftliche und politische 
Integration Europas schafft zusehends die Notwendigkeit und  auch die Voraussetzungen, 
den B lick von den a u f die Gemeinschaft orientierten A u fgaben  a u f „außenorientierte“ 
Probleme zu  lenken. In  dem  M aße, wie die Integration der Gemeinschaft fortschreitet, 
offenbaren sich A ufgaben , die  —  teils durch die europäische In tegra tion  selbst bewirkt —  
die EWG als Gemeinschaft zu  lösen haben wird. Z u  diesen A u fgaben  zäh lt in  erster Linie  
auch die Entw icklungshilfe. E ine von der EWG getragene Unterstützung des Wirtschafts
ab laufs der Entwicklungsländer, d. h. vornehmlich der H andelspolitik, A grarpolitik , Wett
bewerbs- und Verkehrspolitik, w ird  eine höhere E ffizienz haben als die Sum m e der gegen
w ärtigen einzelstaatlichen H ilfsmaßnahm en. Die W irksam keit einer derart konzipierten  
H ilfe  w ird  —  wie der Verfasser in  der folgenden A bhand lung  auch zeig t —  sich nicht nur  
a u f d ie  Wirtschaft der Entwicklungsländer erstrecken, sondern sich ebenfa lls in  einer 
größeren H arm onie des W elthandels, in einer Beseitigung noch bestehender H andels
schranken niederschlagen, d. h. die Entwicklungshilfe der EWG wird einen Teilbeitrag zur  
Integration des W elthandels lie fern  können.

W er die Reaktionen der Außenwelt auf die Bildung 
der Europäisdien W irtsdiaftsgem einsdiaft stu

diert, der stößt immer wieder auf ein überrasdiendes 
Phänomen. Es ist die frühzeitige Anerkennung der Ge
m einsdiaft als w eltw irtsdiftlidie Realität und wirt
sdiaftspolitisdier M aditfaktor — und dies bereits zu 
einer Zeit, da die EWG sidi nodi im frühesten An
fangsstadium ihrer Verwirklidiung befand, in der 
ersten V ierjahresstufe ihrer audi heute nodi nidit ein
mal zur Hälfte durdim essenen Anpassungs- und Über
gangszeit.

Diese Vorwegnahme des Endzustandes eines zwölf
jährigen W andlungs- und Reifeprozesses — modite sie 
nun unter positiven oder, wohl nodi häufiger, untei 
negativen Vorzeidien erfolgen — bedrängte die Ge
m einsdiaft bereits w ährend eines Zeitraumes, der 
weitestgehend der Klärung elem entarer interner Fra
gen und dem Aufbau des inneren Gefüges Vorbehalten 
sein sollte. Sie machte es notwendig, sidi früher als 
eigentlidi beabsiditigt und objektiv begründet, mit der 
Einstellung der niditbeteiligten Länder gegenüber dem 
Integrationsvorhaben in W esteuropa zu besdiäftigen 
und — neben der Fülle vordringlidier Arbeiten im 
Innern — erheblidie Energien freizustellen für eine ah 
sidi n id it prim äre Aufgabe, näm lidi die Auseinander
setzung mit den lautstarken Stellungnahmen der 
Außenwelt zu einer auf die Gegenwart bezogenen 
Zukunftsvision der EWG.

Hierbei erwies es sidi nun sehr bald, daß die Einstel
lung der Drittländer gegenüber der Gemeinsdiaft, auf 
weldien Sektor der Skala zw isdien Furdit und Hoff
nung sie sidi audi eingespielt haben modite, von einer 
geradezu epidemisdi um sidi greifenden Mißdeutung 
des Aufbaus, der Ziele und des Handelns der EWG 
geprägt war. Daran hat sidi bis heute nidit viel 
geändert.

Einer der Aktionsbereidie, hinsiditlidi dessen ein be
sonders hohes Maß an Unkenntnis über die Haltung 
und das Handlungsvermögen der Europäisdien W irt
sdiaftsgem einsdiaft zu bestehen sdieint — und zwar 
nicht nur in der öffentlidien Meinung der Außenwelt, 
sondern auch in weiten Kreisen der politisdi inter
essierten Bevölkerung innerhalb des Gemeinsamen 
M arktes —, ist die Hilfe für Entwicklungsländer. Es er
sdieint daher angebracht, diesem aktuellen Thema 
einige klärende Darlegungen zu widmen.

KEINE GEMEINSAME GESAMTPOLITIK GEGENÜBER DEN 
ENTWICKLUNGSLÄNDERN

Um nidit m ißverstanden zu werden: Es geht hier 
keineswegs darum, den zahlreidien übersid iten  über 
die Leistungen der sedis EWG-Mitgliedsländer eine 
weitere folgen zu lassen. Statt dessen soll der V er
sudi unternommen werden, eine Vorstellung von der 
Zuständigkeit der Gemeinsdiaft als wirtsdiaftspoliti
sdier Eigenpersönlidikeit auf dem Gebiete der Ent-
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widclungshilfe zu verm itteln und dam it zugleidi die 
Bereditigung ihrer Exekutivorgane zur Entfaltung einer 
eigenen Initiative zu beleuditen.

Eine soldie Initiative ist ganz allgemein überall dort 
vorgesehen, wo nadi dem W illen der Sdiöpfer der 
Europäisdien Gemeinsdiaft w irtsdiaftspolitisdie Auf
gaben sdirittweise aus dem Kompetenzbereidi der ein
zelnen M itgliedstaaten herausgelöst und als gemein- 
sdiaftlidie Anliegen fortgeführt oder dodi zumindest 
koordiniert beziehungsweise harm onisiert werden sol
len. N adi dem V ertrage von Rom gilt das insbesondere 
für so w iditige Bereidie staatlidier Einflußnahme auf 
den W irtsdiaftsablauf wie die Handelspolitik, die 
Agrarpolitik, die W ettbewerbspolitik und die V er
kehrspolitik. Klar umrissene Bestimmungen über eine 
umfassende gemeinsame Politik gegenüber den Ent- 
w iddungsländern wird man jedodi im V ertragstext 
vergeblidi sudien.

Hieraus den Sdiluß zu ziehen, daß die nadi außen ge- 
rid ite te Entwidclungspolitik bewußt aus der Liste der 
Gemeinsdiaftsvorhaben ausgeklammert werden sollte, 
w äre allerdings ein voreiliges Urteil. In W irklidikeit 
liegt näm lidi des Rätsels Lösung ganz einfadi darin, 
daß der im März 1957 unterzeidinete EWG-Vertrag 
zu einer Zeit konzipiert wurde, als d ie  Unterstützung 
rüdeständiger Volkswirtschaften nodi nicht im M ittel
punkt internationaler Diskussionen stand und der Be- 
grifi „Entwicklungshilfe" eben erst im Entstehen war. 
Das Fehlen eines heute als bedeutungsvoll zu w erten
den Kapitels im V ertrage von Rom ist also aus den 
Zeitumständen zu erklären, erlegt aber andererseits 
der keineswegs durdi bewußtes W ollen ihrer Gründer 
zur Untätigkeit auf diesem Gebiet verurteilten Gemein
sdiaft die Verpfliditung auf, die Lüdce mittels vertrags
gemäßer Hilfskonstruktionen zu sdiließen. W ie kann 
das geschehen?

DIE ASSOZIATIONSKONVENTION ALS AUSNAHMEFALL 
GEMEINSCHAFTLICHER ENTWICKLUNGSHILFE

Einen vortrefflidien Ansatzpunkt hierfür bietet Teil IV 
des Vertrages, der die Assoziierung überseeisdier Län
der und Hoheitsgebiete behandelt. Er überträgt der 
EWG als soldier in der Gestaltung der w irtsdiaftlidien 
Beziehungen !zu ehemaligen Kolonialgebieten einiger 
Partnerstaaten gewisse Befugnisse und Verantwortlidi- 
keiten, aus denen sidi eine gemeinsame Entwicklungs
politik gegenüber diesem engeren Kreis hilfsbedürfti
ger Völker ableiten läßt.

Das ist audi gesdiehen. W ährend es jedodi im Laufe 
der auf fünf Jah re  befristeten ersten Assoziations
regelung anfangs nodi darauf ankam, den grob gezim
merten Rahmen für eine handelspolitisdie und finan
zielle Unterstützung tastend und suchend mit 
zwedientspredienden praktisdien Maßnahmen auszu
füllen, verdichteten sidi später die so gewonnenen Er
kenntnisse und Erfahrungen zu einem ausgewogenen 
Programm regionaler Entwicklungshilfe. In der im Juli 
1963 unterzeidineten neuen Assoziationskonvention,

an deren Abschluß die inzwisdien zur politisdien Selb
ständigkeit gelangten überseeisdien Assoziierten 
selbst am stärksten interessiert waren, hat dieses Pro
gramm seinen vertraglidien Ausdrudc gefunden. Einige 
seiner hervorstedienden Charakteristika vermögen 
sehr eindrucksvoll vor Augen zu führen, daß es offen
bar gelungen ist, auf der Grundlage des redit vagen 
und als Direktive unzulänglidien vierten Teiles des 
EWG-Vertrages eine beispielhaft positive und kon
struktive Konzeption gem einsdiaftlidier Entwidclungs
politik zu erarbeiten. Sie umfaßt die drei gleicher
maßen w iditigen Komplexe Handelshilfe, finanzieller 
Beistand und tedinisdie Zusammenarbeit und verbin
det sie zu einem organisch ineinandergreifenden 
Ganzen.

Aber wir wollen uns nidit damit 'aufhalten, Vorsdiuß- 
lorbeeren zu verteilen, sondern einen Überblick über 
die w iditigsten Vereinbarungen zu gewinnen trachten.

H i l f e  f U i  d e n  H a n d e l

Handelspolitisdi soll den assoziierten Entwicklungs
ländern durch die Einrichtung eines Systems gegen
seitiger Zollpräferenzen (im Sinne einer modifizierten 
Freihandelszone) geholfen werden. Zugang zum Ge
meinsamen M arkt unter den gleidien Bedingungen 
wie die sedis EWG-Länder selbst — das ist sdion ein 
verheißungsvolles Privileg! Es ebnet den einstigen 
Kolonien den W eg in eine zunächst regionale Mehr- 
seitigkeit ihrer vordem fast aussdiließlidi auf das je
weilige M utterland ausgerichteten Handelsbeziehun
gen und dient damit ihrer allmählichen Abhärtung 
gegen den rauhen W ind eines umfassenderen inter
nationalen W ettbewerbs.

Die erstmalige Konfrontation mit einer multinationa
len Konkurrenz seitens hodientwidcelter Volkswirt
sdiaften könnte sidi allerdings für die ökonomisdie 
Entfaltung der überseeisdien Assoziierten als tödlidie 
Gefahr erweisen und ihr Entrinnen aus der beklagens
w erten Rolle ausschließlicher Rohstofflieferanten zu 
vereiteln drohen, wenn diese Länder der raffinierteren 
kommerziellen A ktivität ihrer europäischen Partner 
sdiutzlos ausgeliefert wären. Davon kann nicht die 
Rede sein. Zwar hat die Gemeinsdiaft ebenfalls ein 
Interesse an möglidist unbehindertem Zugang zu den 
ausbaufähigen M ärkten der assoziierten Länder, aber 
dieses Interesse sdiließt den M ißbraudi ih rer Stärke 
aus und ist dem Wunsche untergeordnet, die W irt
schaftsstrukturen der überseeischen Partnerstaaten zu 
verbessern und den Lebensstandard der dort ansässi
gen Bevölkerung zu heben. M arktausweitung durdi 
verfeinerte internationale Arbeitsteilung und Mobili
sierung potentieller N adifrage lautet die Devise.

Im Hinblidc auf dieses gemeinsame Ziel der Assoziie
rung ist den aditzehn afrikanischen Ländern *) ein für 
den guten W illen der EWG sehr bezeidinendes Zuge
ständnis gemacht worden: W enn übermäditige Kon-

1) genauer: siebzehn afrikanisdien  Ländern und der Republik 
M adagaskar.
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kurrenz aus den hodiindustrialisierten Gemeinsdiafts- 
ländern den industriellen Aufbau in Übersee zu beein
träditigen droht oder ernste Zahlungsbilanzsdiwierig- 
keiten  auftreten, sind die Assoziierten bereditigt, ein
seitig gegenüber den M itgliedstaaten Sonderzölle zu 
erheben und notfalls zu dem nodi restriktiveren Mittel 
der Einfuhrkontingentierung zu greifen.

F i n a n z i e l l e r  B e i s t a n d  u n d  t e c h n i s c h e  
Z u s a m m e n a r b e i t

Eine andere V ereinbarung zielt ebenfalls darauf ab, 
die Produktionsstruktur der assoziierten Länder viel
seitiger zu-gestalten und den industriellen Aufbau zu 
fördern; aber n id it nur dies: Durdi die entwicklungs- 
politisdie Neuerung sogenannter Auffädierungs- und 
Produktionshilfen soll den afrikanisdien Partnern zu 
einem  tragfähigeren, ausgeglidieneren Wirtsdiafts- 
gefüge und zu erhöhter Konkurrenzfähigkeit auf allen 
Teilm ärkten in der Gemeinsdiaft verholten werden.

Die Einriditung der Diversifizierungs- und Produk
tionshilfen sdilägt eine Brüdce zwisdien den Maßnah- . 
men der Gemeinsdiaft zur Förderung des Handels 
ihrer Assoziierten und dem gem einsdiaftlidien finan
ziellen Beistand. Etwa 730 Mill. |  werden den Über
seeländern innerhalb der wiederum fünfjährigen Lauf
zeit des zweiten Assoziationsabkommens zufließen, 
und zwar vorwiegend aus dem von der EWG-Kom- 
mission verw alteten Europäisdien Entwiddungsfonds.

Dieser mit 666 Mill. Redinungseinheiten (Dollar) 
dotierte Fonds wird Leistungen zu erbringen haben, 
die — neben den oben bereits erwähnten Hilfen — 
von verlorenen Zusdiüssen zum Ausbau der wirt- 
sdiaftlidien und sozialen Infrastruktur bis hin zu 
bankmäßigen Krediten für privatw irtsdiaftlidi ren
tab le  Investitionen reidien können. W enn man sidi 
vergegenw ärtigt, daß jedes der assoziierten Länder 
w ahrsdieinlidi bestrebt sein wird, einen mögUdist 
großen Anteil zu erlangen, so lenkt das zugleidi den 
Blidc auf eine besonders heikle Aufgabe der Verwal
tung des Fonds, die darin besteht, begrenzte Mittel 
nad i sorgfältiger Prüfung auf die als vordringlidi 
förderungswürdig erkannten Vorhaben zu verteilen. 
Die im Abkommen ausdrüdclidi vorgesehene und audi 
vorher bereits praktizierte M öglidikeit, durdi Beteili
gungen internationaler Finanzorgane oder einzelner 
Länder an den Finanzierxmgen des Fonds zusätzlidie 
Kapitalquellen zu ersdiließen, mag geeignet sein, die 
Selektionsaufgabe etwas zu erleiditern.

Die zweite Assoziationskonvention spannt den Rah
men der Finanzhilfe nodi in anderer Hinsidit wesent- 
lid i w eiter als die vorausgegangene Regelung. Man 
w ird es als Zeidien des Erfolges der bisherigen Be
m ühungen um den W irtsdiaftsaufbau der assoziierten 
Länder und als Ausdrudc des Vertrauens in ihre wei
tere Entfaltung w erten können, daß neben den vom 
Europäisdien Entwidclungsfonds zu vergebenden Bank
darlehen jetzt aud i eine Beteiligung der Europäisdien 
Investitionsbank an der bankmäßigen Finanzierung

rentabler Vorhaben vereinbart worden ist. 64 Mill. $ 
stehen für diesen Zweck zusätzlich zur Verfügung. 
Sidierlicäi darf angenommen werden, daß die Beteili
gung der Bank an gew innverspredienden Investitio
nen geeignet ist, auch das privatwirtschaftliche Inter
esse an den Entwicklungsmöglichkeiten in Übersee zu 
beleben. Die auf Gegenseitigkeit gegründeten Verein
barungen der Konvention über Niederlassungsrecht, 
D ienstleistungen und Kapitalverkehr sollten ein übri
ges dazu tun, die private Initiative zu beflügeln und 
den Zustrom privaten Kapitals nach Afrika zu 
erleichtern.

Aus den M itteln des Entwicklungsfonds ist auch der 
Aufwand für die technische Hilfe zu bestreiten. Sie 
wird den afrikanischen Assoziationspartnern sowohl 
zur Vorbereitung, Ausführung und Ergänzung kon
kreter Investitionsvorhaben als auch ganz generell in 
Form der Bildungs- und Unterweisungshilfe gewährt. 
Entsendung von Sachverständigen, Lieferung von An
schauungsmaterial, Ausarbeitung von Studien, Gewäh
rung von Stipendien und V eranstaltung von Ausbil
dungskursen sind nur einige Beispiele für die Viel
falt der vorgesehenen Maßnahmen.

K e i n  v e r s t e c k t e r  N e o k o l o n i a l i s m u s

Soviel zu den Fragen der Assoziation. Aber obgleich 
das Verhältnis zwischen der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft und achtzehn noch wenig entwickelten 
Volkswirtschaften Afrikas hier nur in groben Zügen 
skizziert werden konnte, müßte es doch hinreichend 
transparent geworden sein, um das Fehlen jeglicher 
neokolonialistischer Herdschatten diagnostizierbar zu 
machen. Mit der gesteigerten Empfindsamkeit soeben 
selbständig Gewordener hätten die überseeischen 
Staaten ohne Zweifel als erste jede hinterhältige For
mulierung und jedes unaufrichtige Angebot erspürt 
und zum Anlaß genommen, die Verhandlungen abzu
brechen oder die Unterzeichnung des V ertrages zu ver
weigern. Das ist nidit geschehen, und es konnte auch 
nicht geschehen, weil das Abkommen als frei ausge
handelte Verbindung zweier gleichberechtigter Par
teien — den sechs EWG-Ländern und der Gemein
schaft einerseits und achtzehn souveränen afrikani
schen Staaten andererseits — entstanden ist.

Es respektiert die absolute politische Unabhängigkeit 
der überseeischen Partner und soll ja  gerade dazu 
dienen, auch ihre völlige wirtschaftliche Selbständig
keit herbeizuführen. Es läßt volle Bündnisfreiheit und 
steht daher auch teil- oder gesamtafrikanischen Eini- 
gungsbestrebungen nicht im W ege. Seine Institutionen 
(Assoziationsrat, Parlamentarische Konferenz, Schieds
gericht) sind streng paritätisch aufgebaut. Nur in einer 
Hinsicht ist das in all diesen Bestimmungen zum Aus
druck gelangte Prinzip der Gleichheit durchbrochen 
worden: bei der Verteilung von Nutzen und Lasten! 
Schon einem oberflächlichen Blidc in die Abmachungen 
kann nicht verborgen bleiben, daß den assoziierten 
Ländern ein Maximum von Vorteilen gewährt, aber 
lediglich ein Minimum an Bürden auferlegt wird.
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Das scheint sich inzwischen auch bei den überseeischen 
Nachbarn der „Aditzehn“ herumgesprochen zu haben, 
denn auf neueren kontinentalen Zusammenkünften 
wie den Tagungen der EGA (UN-Wirtschaftskommis
sion für Afrika) wurden die Assoziierten durchaus 
nicht als beklagens- oder verachtenswerte Handlanger 
neokolonialistischer Mächte, sondern mit einer aus 
Neid und Anerkennung gemischten Haltung wie Leute 
behandelt, die es bereits zu etwas gebracht haben.

DAS VERHÄLTNIS ZU DEN NICHT ASSOZIIERTEN 
ENTWICKLUNGSLÄNDERN

Von den Besonderheiten der im Rahmen der Assozia
tionskonvention zu leistenden Entwicklungshilfe stand 
eine am Anfang der bisherigen Betrachtungen: die 
Tatsadie nämlich, daß es sich hierbei um eine Gemein
schaftsaufgabe der EWG handelt. Nicht die einzelnen 
M itgliedsländer werden gegenüber den überseeischen 
Assoziierten helfend und fördernd tätig, sondern die 
Gemeinschaft als übernationale Einheit. Das bedeutet 
selbstverständlich nicht, daß die Sechs, über herbe Ent
täuschungen ihrer nicht immer ganz befriedigend ver
laufenen und nicht in allen Fällen mit eindeutig wäg
baren Erfolgen gekrönten Auslandshilfe vergrämt, sich 
gewissermaßen in einen afrikanischen Schmoll- und 
Trotzwinkel zurückgezogen hätten. W eit davon ent
fernt! Von den erhöhten solidarischen Anstrengungen 
zugunsten der achtzehn afrikanischen Partner augen
scheinlich unberührt, werden die M itglieder des Ge
meinsamen M arktes nicht müde, auch weiterhin jedes 
für sich eine weltweit gestreute Entwicklungshilfe zu 
pflegen. Beiträge an internationale Organisationen 
der m ultilateralen Hilfe, Zuwendungen an einzelne 
förderungsbedürftige Drittländer, ja  sogar entwick
lungspolitische Alleingänge in den assoziierten Staa
ten füllen das Repertoire dieser Darbietungen. Nur 
handelt es sich hierbei eben um Aktionen der EWG- 
Mitglieder, die nicht unter dem Banner der Gemein
schaft, sondern unter der jeweiligen nationalen Flagge 
vonstatten  gehen. W ir werden hierauf nodi in ande
rem Zusammenhang zurückkommen müssen.

Aber auch die Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft 
als solcher ist — ungeachtet des Fehlens einer eindeu
tigen Kompetenzübertragung durch den Vertrag von 
Rom — nicht auf den bereits mit viel Geschick als 
Hebel benutzten vierten Teil des Vertrages beschränkt. 
W eitere brauchbare Ansatzpunkte, die zum Teil be
reits genutzt worden sind, finden sich in anderen V er
tragsabschnitten und ergänzenden Vereinbarungen der 
M itgliedstaaten. Sie betreffen die Beziehungen der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu den nicht- 
assoziierten Entwicklungsländern unmittelbar, und die
sem, durch unausrottbar erscheinende M ißverständ
nisse und Fehlurteile gefährlich, aber unnötig getrüb
ten  Verhältnis seien noch einige klärende Darlegun
gen gewidmet.

W ir wollen auch hierzu auf eine schon eingangs ge
troffene Feststellung zurückgreifen: In den Augen der 
Außenstehenden hat — zur nicht geringen Uber-

raschung für die Beteiligten selbst — das Integrations
vorhaben in W esteuropa schon zu einem Zeitpunkt 
reale Gestalt angenommen, als hier gerade die ersten 
tastenden Schritte auf kühn abgestecktem Neuland 
unternommen wurden. In der historischen Rückschau 
wird es wahrscheinlich als entsdieidend bedeutungs
volle Parallelentwicklung zu werten sein, daß sich im 
Innern der Gemeinschaft eine ähnlich entschlossene 
Vorwegnahme ihres künftigen Seins vollzog. Viel
leicht aus nicht viel gründlicherer Kenntnis der Ver
tragsbestimmungen, aber anderen Zielsetzungen her
aus stellte sich die Wirtschaftspraxis in den sechs 
Ländern von Anfang an mit bem erkenswerter Ge
schäftigkeit auf die Verwirklichung des Gemeinsamen 
M arktes ein. Ihre unerw artet positive Reaktion auf 
ein keineswegs überschaubares W agnis der politischen 
Instanzen hat nicht wenig dazu beigetragen, daß 
einige Etappenziele des Vertrages früher als gedacht 
erreicht werden konnten. Auf diese W eise ist es ge
lungen, dem inneren Reife- und Wandlungsprozeß 
noch zur rechten Zeit eine den vorauseilenden Erwar
tungen der Außenwelt angemessene Beschleunigung 
zu verleihen und so ein gefahrdrohendes Spannungs
verhältnis zwischen Schein und W irklichkeit weit
gehend zu neutralisieren.

Heute ist die EWG, obgleich noch längst nicht mit 
allem vorgesehenen Rüstzeug ausgestattet, tatsächlich 
bereits ein wirtschaftliches und politisches Kraftfeld 
von weltumspannender Ausstrahlung. Dies zu erken
nen, bedeutet für die Gemeinschaft zugleich, sich auf 
eine weltweite V erantwortung zu besinnen. Nicht zu
letzt gilt das für die aus der eigenen Stärke erwach
sende Verpflichtung gegenüber den Schwächeren. Und 
so mögen die ernsthaften Bekundungen wachsenden 
Verständnisses für die Sorgen der Entwicklungsländer 
seitens der willensbildenden Gemeinsciiaftsorgane als 
weiteres Indiz für die einsichtsvolle Reife dieses Inte
grationsgebildes zu nehmen sein. W as aber wurde 
konkret auf Gemeinschaftsebene getan, und was läßt 
sich an praktischen Maßnahmen verwirklichen?

B e t e i l i g u n g  a n  d e n  V o r t e i l e n  
d e r  I n t e g r a t i o n

Da ist zunächst eine Beteiligung förderungsbedürftiger 
Drittländer an den Vorteilen der Integration. Der Ver
trag selbst ebnet in A rtikel 238 — unter anderem 
Aspekt als in dem schon behandelten vierten Teil — 
den W eg zu einer Assoziation mit der Gemeinschaft 
unter „gegenseitigen Rechten und Pflichten“, schließt 
aber mit dieser Formulierung nicht aus, daß gegen
über wirtschaftlich schwachen Ländern auf eine strenge 
Äquivalenz von Pflichten und Rechten verzichtet wird. 
Griechenland und die Türkei sind die ersten Nutz
nießer dieser nachsichtigen Vertragsauslegung' durch 
die Gemeinschaft, andere werden sicherlich folgen.

Für einige der mutmaßlichen Anwärter auf einen sol
chen Anschluß an die EWG schien sich unlängst eine 
A lternative zu A rtikel 238 zu eröffnen, die im V ertrage 
von Rom noch nicht vorgesehen war, in Wirklichkeit
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aber auch nur den wirtschaftlich besonders rückständi
gen Drittländern — solchen nämlich, deren Entfaltungs
grad dem der achtzehn afrikanischen Assoziierten ver
gleichbar ist — eine äußerst vorteilhafte Form der An
lehnung an den Gemeinsamen M arkt anbietet. Gemeint 
ist die durch eine Absichtserklärung des EWG-Mini- 
sterrats hervorgehobene Möglichkeit des Beitritts zu 
dem vor kurzem Unterzeichneten Assoziationsabkom
men mit den überseeischen Staaten. Artikel 58 der 
Konvention nimmt hierauf Bezug und verhindert zu
gleich, daß dieses Angebot zu Lasten der ursprüng
lichen Assoziationspartner geht. Deren Anteile an der 
zugesagten Entwicklungshilfe bleiben von der etwai
gen Erweiterung des Kreises nach den gleichen Regeln 
Assoziierter völlig unberührt. Neue M itglieder des 
Abkommens werden der EWG also zusätzliche Auf
wendungen abverlangen.

Diese Bestimmungen, obgleich von gutem Willen ge
prägt und ohne Zweifel attraktiv, lassen dennoch 
einen scharenweisen Zustrom aufnahmeheischender 
Entwicklungsländer schwerlich erwarten. Zu viele, vor
wiegend politische Hindernisse oder Scheinhürden 
gäbe es da zu überwinden. Unlust und Zögern auf 
seiten der zur Teilnahme an den Vorteilen der Asso
ziationskonvention eingeladenen Länder dienen der 
Gemeinschaft jedoch nicht als Vorwand, sich einer Mit
w irkung an der Lösung der auf diesen Ländern lasten
den Wirtschaftsprobleme zu versagen. Nur ist eben 
auf Gemeinschaftsebene der Aktionsspielraum gegen
über derartigen Staaten sehr viel beengter. Im Grunde 
deckt er sich weitgehend mit dem, was an gemein
schaftlicher Handelspolitik bisher bereits realisiert 
worden ist; und in dem Maße, wie diese Handels
politik sich bis spätestens 1970 schrittweise konsti
tuiert, wird die Handlungfreiheit der Gemeinschaft 
ebenfalls wachsen.

G e m e i n s a m e  H a n d e l s p o l i t i k  s c h a f f t  
A k t i o n s s p i e l r a u m

W as das handelspolitische Tun und Lassen der EWG 
gegenüber den entwicklungsbedürftigen Drittländern 
anbelangt, so sind wir hier auf einen Gegenstand ge
stoßen, der aus unerfindlichen Gründen einer objek
tiven W ürdigung oder auch nur klarem Erkennen 
seitens der Außenwelt besonders schwer zugänglich zu 
sein scheint. Anders ist jedenfalls die Vielzahl hier
auf abzielender Bedenken, Beschwerden, Forderungen 
und V orbehalte kaum zu erklären. Für die Gemein
schaft besteht jedoch kein Anlaß, dieses Thema scham
haft zu meiden.

Schon der mehrfach zitierte V ertrag von Rom müßte 
an sich ausreichen, um fundamentale Unklarheiten vmd 
Verzerrungen aus dem W ege zu räumen. Artikel 110, 
der gewissermaßen als Präambel zum Abschnitt „Han
delspolitik" zu betrachten ist, drückt das W ollen der 
Gemeinschaft aus, zur harmonischen Entfaltung des 
W elthandels und zur Beseitigung aller Beschränkun
gen im internationalen W arenverkehr beizutragen. 
Der Beweis dafür, daß dies kein Lippenbekenntnis war.

sondern daß die EWG den selbstgesetzten Verpflich
tungen nachzukommen gedenkt, ist unschwer zu er
bringen und um so schlüssiger, wenn man sich zugleich 
die relativ kurze Zeitspanne seit dem Beginn der 
schrittweisen „Vergemeinschaftung" wichtiger Kompe
tenzen vergegenwärtigt.

L i  b  e  T a  1 i  s  i  e  I  u  n  g u n d  Z o l l a b b a u

Auf dem Gebiet der Liberalisierung haben die Mit
gliedstaaten, von den hierzu befugten Instanzen der 
Gemeinschaft mehrfach sanft gedrängt, beachtliche An
strengungen gemacht: W eniger als 1 "/» der Zolltarif
positionen — im Falle Frankreichs, das einen beson
ders großen Rückstand aufzuholen hatte, nicht inehr 
als 3 “/» — unterliegen heute noch der Kontingentie
rung. Dieser Abbau mengenmäßiger Einfuhrbeschrän
kungen ist freilich nicht als gezielte Maßnahme der 
Entwicklungshilfe zu werten, aber die sdiwächer ent
falteten Volks w irtsdiaften haben daraus ebenfalls 
profitiert. M ehr auf sie zugeschnitten sind die erfolg
versprechenden Versuche, zu einer liberaleren Hal
tung gegenüber den Ausfuhren der sogenannten 
N iedriglohnländer zu gelangen.

Nun wäre die fortschreitende Abschaffung quantita
tiver Restriktionen natürlich nicht mehr als eine A rt 
handelspolitischen Roßtäuschertricks, wenn sie aufge- 
wogen würde durch eine V erstärkung und Erhöhung 
der Zollbarrieren. Derart finstere Absichten werden 
der Gemeinschaft zwar immer wieder unterstellt, aber 
wer daraufhin die Tatsachen sondiert, um sich selbst 
oder anderen Rechenschaft über die Tragweite solcher 
Anschuldigungen abzulegen, der findet diese These 
absurd.

Vielfach wird allein der schrittweise Übergang zu 
einem gemeinsamen Außenzolltarif — bei gleichzeiti
gem allmählichem Abbau der Binnenzölle zwischen den 
M itgliedstaaten — von nichtbeteiligten Ländern als 
Diskriminierung beklagt oder als Protektionismus ver
schrien, obgleich hierin doch lediglich der logische 
Ausdruck des Entstehens einer in den W elthandels
regeln des GATT vorgesehenen Zollunion zu erblicken 
ist. Schwerwiegend wären die Vorwürfe nur dann, 
wenn dieser Schritt zu einer offenen oder versteckten 
Erhöhung des bisherigen Gesamtzollniveaus führen 
würde. Davon kann jedoch nicht die Rede sein.

Schon der Grundsatz der arithmetischen Ermittlung 
des EWG-Außenzolls aus den einstigen Sätzen der 
M itgliedsländer sollte eine Schlechterstellung der Um
welt gegenüber dem früheren Zustand verhindern; 
aber nicht nur das: Ausnahmen von der Berechnungs
regel brachten es sogar mit sich, daß der Gemeinsame 
Zolltarif, so wie er schließlich publiziert wurde, nur 
eine durchschnittliche Inzidenz von 7,4 */o gegenüber 
einem bei 9 ,1“/» liegenden Durchschnitt der ehemali
gen nationalen Zolltarife aufwies. Sein Belastungs
effekt w ar dam it auch eindeutig geringer als der des 
britischen Nichtpräferenztarifs — ganz zu schweigen 
von den anders aufgebauten, aber mit zahlreichen 
prohibitiven Extremen durchsetzten Zöllen der USA.
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Vielleicht ließe sich das von vielen Drittländern ge
äußerte Mißvergnügen über die Entstehung einer 
Zollunion in W esteuropa noch eher rechtfertigen, 
wenn die EWG sich in all den Jahren seit der Ver
öffentlichung des Gemeinschaftstarifs hartnäckig und 
boshaft geweigert hätte, an w eiteren internationalen 
Bemühungen um den Abbau bestehender Zollschran
ken teilzunehmen. Aber nur in ausgesprochener V er
leumdungsabsicht könnte ihr eine solche Obstruktion 
angekreidet werden. Das hieße nämlich, bewußt die 
Augen verschließen vor den von der Gemeinschaft 
1961 in den Genfer Zollausgleichsverhandlungen ge
w ährten Zugeständnissen, mit denen einige Härten, 
die sich — trotz des unanfechtbaren Berechnungsver
fahrens der künftigen Gemeinschaftszölle — in Einzel
fällen ergeben konnten, bereits gem ildert w orden sind. 
Es hieße auch die förderlichen Impulse verleugnen, die 
der Vorschlag der EWG — eine allgemeine, lineare 
Zollsenkung um 20®/» vorzunehmen — der „Dillon- 
Runde" des GATT verliehen hat.

Seitens der Gemeinschaft w ar eine derartige Ent
lastung des internationalen W arenverkehrs schon 
Ende 1960 einseitig vollzogen worden. Mit W irkung 
vom 1. Januar 1961 erfolgte die an sich erst ein Jahr 
später fällige erste Annäherung der einzelstaatlichen 
Tarife an das aus diesem Anlaß vorläufig um 20 “/o 
gesenkte Gemeinschaftszollniveau. Beschleunigter Ab
bau der höheren bei gleichzeitig verzögerter An
hebung der niedrigeren nationalen Zölle auf die EWG- 
Sätze waren das die Außenwelt unbezweifelbar be
günstigende Resultat jener Maßnahme, die — zusam
men mit den schon erw ähnten Ausgleichszugeständ
nissen — die mittlere Inzidenz des Gemeinsamen 
Außentarifs w eiterhin auf 5,7 “/o schrumpfen ließ. In
zwischen ist auch die zweite Zollannäherung nach der 
gleichen M ethode vollzogen worden.

Zwar fand das Angebot der EWG, ihr befristetes Ent
gegenkommen im Falle gleichwertiger Akte der übri
gen GATT-Mitglieder zu konsolidieren, in der „Dillon- 
Runde“ noch keine überwältigende Gegenliebe, doch 
bleibt es vorläufig aufrechterhalten und erscheint ge
eignet, der bevorstehenden „Kennedy-Runde" akzep
table Ergebnisse zu sichern.

, F e h l e n d e  M 5 g 1 i c h k e i  t z u p o s i t i v e r  
D i s k r i m i n i e r u n g

W iederum ist soeben von handelspolitischen Gemein
schaftsaktionen die Rede gewesen, an deren förder- 
lidien Resultaten die Entwicklungsländer im Verbände 
aller W elthandelspartner der EWG, nicht aber allein 
und privilegiert beteiligt sind. Und wiederum läßt sich 
ergänzend hinzufügen, daß es deswegen an Bemühun
gen der EWG um spezielle, auf die hilfsbedürftigen 
Länder zugeschnittene Maßnahmen nicht fehlt. Nur 
stand und steht derartigen Sonderaktionen der Ge
meinschaft lediglich ein durch die Regeln des GATT 
eingeengtes Feld zur Verfügung, Um dies zu ver
stehen, muß man sich vergegenwärtigen, daß die 
Gruppe der hilfsbedürftigen Länder sich begrifflich

und faktisch zu spät formiert hat, um eine weitere 
Ausnahme vom Grundsatz der Meistbegünstigung — 
wie sie beispielsweise für Zollunionen und Freihan
delszonen zugelassen worden ist — in das Allgemeine 
Zoll- und Handelsabkommen einbauen lassen zu kön
nen. Eine positive Diskriminierung zum Vorteil der 
rückständigen Volkswirtschaften ist also nicht mög
lich: Jede ihnen gewährte Konzession kommt automa
tisch den konkurrierenden Anbietern, und gehörten 
sie auch zu den stärksten Wirtschaftsmächten der Erde, 
ebenfalls zugute.

Das trifft nicht zu für Maßnahmen wie den von der 
Gemeinschaft gegenüber Entwicklungsländern erklär
ten Verzicht auf strenge Reziprozität der Gegen
leistungen für Zollnachlässe, der in der Tat eine zu
lässige Vorzugsbehandlung schwächerer Volkswirt
schaften darstellt. Gezielte Handelshilfe durch Zoll
senkungen selbst aber läßt sich — solange die von 
Sprechern der EWG verschiedentlich befürwortete 
Revision des GATT im Sinne einer konstruktiven 
internationalen Entwicklungspolitik noch nicht voll
zogen ist — nur bei Erzeugnissen verwirklichen, für 
die förderungsbedürftige Länder als Hauptlieferanten 
figurieren.

Die Gemeinschaft hat es nicht versäumt, auch diesen 
Weg zu beschreiten. So wurden zum Nutzen mehrerer 
überseeischer Drittländer die Zollsätze des Außentarifs 
für eine Reihe tropischer Produkte (Kaffee, Kakao, 
Ananas, Kokosnüsse und verschiedene Gewürze), ohne 
Gegenleistungen zu fordern, um bis zu 40®/» gesenkt. 
Die Einfuhrzölle auf Tee und tropische Hölzer werden 
ab 1. Januar 1964 sogar völlig ausgesetzt werden. Eine 
gleichartige, ursprünglich nur auf Indien zugeschnit
tene, aber nach dem M eistbegünstigungsprinzip auch 
auf andere Lieferländer auszudehnende Entscheidung 
bahnt sich für weitere rd. zwanzig Erzeugnisse tropi
scher oder subtropischer Herkunft an.

H a n d e l s p o l i t i s c h e s  S o n d e r p r o b I e  m 
A g r a r p o l i t i k

W as aber haben — so mag nun entgegengehalten 
werden — die Entwicklungsländer der gemäßigten 
Zone verbrochen, daß ihnen nicht nur keine spektaku
lären GATT-konformen Sondervergünstigungen einge
räumt werden, sondern zu allem Überfluß auch noch 
das Schreckgespenst einer als protektionistisch ver
schrienen gemeinsamen Agrarpolitik vor ihnen aufge- 
richtet worden ist?

Erneut sehen wir uns — was den handelspolitischen 
Aspekt der Landwirtschaftspolitik betrifft — mit weit 
verbreiteten V orurteilen konfrontiert, die aus einer 
zumindest oberflächlichen und insofern leichtfertigen 
Interpretation keineswegs geheimgehaltener Verein
barungen und Entscheidungen der Gemeinschaft herzu
rühren scheinen. Die EWG wird angeprangert, als ob 
den Hirnen ihrer Experten erst- und einmalig in Zeit 
und Raum ein verabscheuungswürdiges System land
wirtschaftlicher M arktverzerrungen entsprungen wäre.
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W as wirklich geschehen ist, läßt sich in wenige Worte 
fassen: Entsprediend dem W illen, einen prosperieren
den, alle Erzeugnisbereidie umfassenden Gemeinsa
men M arkt zu schaffen, sind auf dem Gebiete der 
Landwirtsdiaft die in den einzelnen Mitgliedstaaten 
seit langem praktizierten, unterschiedlichen M arkt
ordnungen beseitigt und durdi einheitliche, gemein- 
sdiaftlidie Regelungen ersetzt worden.

Das ist ein unbestreitbarer Fortschritt gegenüber dem 
früheren, schwer überschaubaren Zustand; denn das 
neue System erhöht nicht nur die M arkttransparenz 
der mit der Gemeinschaft Handel treibenden Agrar
exporteure, sondern es beinhaltet auch eine gewisse 
Liberalisierung. Neben den für eine Reihe empfind
licher Güter geschaffenen Abschöpfungsmechanismen 
w ird €s nämlich w eder mengenmäßige Einfuhrbe
schränkungen, noch Zölle, noch einzelstaatliche Schutz
maßnahmen gleicher W irkung mehr geben. Der soeben 
erst im Stadium ihrer Entstehung befindlichen A grar
politik der Gemeinschaft sollte also zunächst einmal 
Zeit gelassen werden, sich einzuspielen, bevor ihr 
handelsablenkende Effekte — und nicht zuletzt zum 
Nachteil wirtschaftlich schwacher Länder — vorgewor
fen Werden.

T e i l n a h m e  a n  i n t e r n a t i o n a l e n  
H a n d e l s k o n f e r e n z e n

Ein Abriß des handelspolitischen Aktionsvermögens 
der Gemeinschaft w äre unvollständig ohne einen Hin
weis auf die Einstellung der EWG zu den internatio
nalen Grundstoffproblemen. Strukturell bedingte und 
spekulativ verursachte Schwankungen der W eltm arkt
preise, denen gegenwärtig eine langfristig nachge
bende Tendenz innezuwohnen scheint, schmälern auf 
bisweilen tragische W eise die Exporteinnahmen der 
Rohstoffländer und beeinträchtigen dadurch deren 
Vermögen zur Selbsthilfe im angestrebten wirtschaft
lichen Entfaltungsprozeß. W ie reagiert die Gemein
schaft auf den hierin liegenden Appell zu w eltw irt
schaftlicher Solidarität?

Sie gibt sich zunächst einmal Rechenschaft darüber, 
daß sie der bei weitem w eltgrößte Absatzmarkt für 
Grundstoffe ist und daß ihr zumindest zum Teil inte
grationsbedingter Wirtschaftsaufschwung den Entwick
lungsländern in Form von Bedarfsausweitungen zugute 
kommt. Ohne Selbstüberschätzung darf sie also für 
sich in Anspruch nehmen, schon durch ihre bloße 
Existenz einen stabilisierenden Effekt auf die Fluktua
tionen der W eltm ärkte auszuüben. Ohne Selbstgefäl
ligkeit aber ist sie bestrebt, noch ein übriges zu tun.

Das fällt ihr keineswegs leicht, denn die Verwirk
lichung der gemeinsamen A ußenhandelspolitik ist noch 
nicht w eit genug fortgeschritten, um beispielsweise in 
allen m ultilateralen Konferenzen ihr Auftreten als 
Eigenpersönlichkeit zu gestatten. Im Zusammenwirken 
m it den sechs M itgliedsländern hat sie es jedoch be
werkstelligt, in praktisch allen internationalen Roh
stoffabkommen, -konferenzen und -Studiengruppen 
gegenwärtig zu sein — sei es durch eigene Vertreter,

sei es durch Repräsentanten bestimmter Gemein- 
schaftsländer, deren Haltung in vorherigen Koordi
nationssitzungen Umrissen wird. Zahlreiche konstruk
tive Vorschläge zur Lösung von Grundstoffproblemen 
und mancherlei positive Maßnahmen sind im übrigen 
als Früchte der Tätigkeit eines periodisch am Dienst
sitz der Gemeinschaftsinstitutionen zusammentreten
den Sachverständigenausschusses zu betrachten. 
Schließlich heißt es kein Geheimnis ausplaudern, wenn 
die in zielbewußten Vorbereitungsarbeiten sich mani
festierende Entschlossenheit der EWG betont wird, 
der bevorstehenden UN-Konferenz über W elthandel 
und Entwicklung nach besten Kräften zum Erfolg zu 
verhelfen. Grundstoffragen w erden hier an prominen
ter Stelle neben den anderen Entwicklungsproblemen 
zur Sprache kommen.

Z w e i s e i t i g e  H a n d e l s v e r e i n b a r u n g e n  
m i t  E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n

Mit diesen Ausführungen ist das Arsenal des der 
EWG als Gesamtheit zur Verfügung stehenden und 
zum Nutzen der unentfalteten Länder einsetzbaren 
handelspolitischen W erkzeugs noch immer nicht er
schöpfend Umrissen. Denn neben den generellen, auf 
eine Vielzahl dritter Länder ausgerichteten M aßnah
men, von denen bisher die Rede war, verdient das 
neuerdings zum Einsatz gelangende Instrument um
fassender zweiseitiger H andelsverträge mit wirtschaft
lich schwachen Ländern abschließend hervorgehoben 
zu werden. Die Idee derartiger, auf die jeweiligen 
speziellen Bedürfnisse bestimmter rückständiger Län
der zugeschnittener und den Gesichtspunkt der Ent
wicklungshilfe mitberücksichtigender Abkommen kann 
in gewissem Sinne als Frucht der unterbrochenen 
Beitrittsverhandlungen mit Großbritannien betrachtet 
werden.

Mit den bestehenden Schwierigkeiten ihrer übersee
ischen Assoziierten bereits vertraut, sah sich die Ge
meinschaft durch die England-Verhandlungen unm ittel
bar mit einer Fülle zum Teil anders gelagerter, aber 
nicht minder drängender W irtschaftsprobleme der 
Entwicäclungsländer des Commonwealth konfrontiert. 
Hieraus reiften die Ansätze neuer, spezieller Handels
vertragstechniken, die nun wiederum nicht ausschließ
lich auf die Com monwealthländer anwendbar sein 
sollten. In dem vor kurzem paraphierten Abkommen 
der Gemeinschaft mit dem Iran hat der neue Stil bila^ 
teraler Handelspolitik der EWG bereits eine erste 
Anwendung gefunden.

S t a t i s t i s c h e r  N a c h w e i s  w e l t o f f e n e r  
H a n d e l s p o l i t i k

Das Bestreben der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft, auf dem Gebiete des Handels und im Rahmen 
ihres Aktionsvermögens an der Überwindung der Nöte 
der Entwicklungsländer mitzuhelfen, ist in diesem Ab
schnitt ohne Beschönigungsabsicht dargelegt worden. 
Dennoch könnten böse Zungen versucht sein, die hier 
beleuchtete positive Haltung umzufälschen in einen 
Ausdruck schlechten Gewissens über den vielbeklag-
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ten Schaden, den die Bildung des Gemeinsamen Mark- 
tes der übrigen W elt angeblich zugefügt hätte. Dem 
sei ein Riegel vorgeschoben! Die bisherigen, freilidi 
nodi verhältnism äßig kurzen Zeitreihen der Außen
handelsstatistik m adien näm lidi deutlidi, daß die EWG 
zu derartigen Ablenkungsmanövern überhaupt keinen 
Anlaß hat.

W elthandel und Handel der EWG 1958 und 1962

H erkunft /  Bestimmung
1953 1962

in Mill. $ Index 
1958 =  100

E I N F U H R  ( c i f )

W elt insgesam t i) 100 SCO 131 400
W elt ohne EWG- 

M itg liedsländer 77 554 95 669
EW G -M itgliedsländer 22 946 35 731

Binnenaustausdi 6 790 13 404
H andel mit überseeisdien  

A ssoziierten 1 54G 1 925
H andel m it D rittländern  14 610 20 402

Lateinam erika 1 568 2 120
n id it assoziiertes A frika

(ohne Südafrika) 1 098 ' I 300
A sien (ohne Japan) 2 677 2 880

A U S F U H R  ( f o b )

W elt insgesam t i)
W elt ohne EWG- 

M itgliedsländer
EW G -M itgliedsländer 

B innenaustausdi 
Handel m it überseeisd ien  

A ssoziierten 
H andel m it D rittländern 

Lateinam erika 
. n id it assoziiertes A frika 

(ohne Südafrika)
A sien (ohne Japan)

95 200

72 425 
22 775
6 864

1 860 
14 051 
1 492

1 004
2 068

123 500

89 299 
34 201
13 563

1 477 
19 161 
1 644

1 147 
1 945

130

123
156
197

125
140
135

118
108

130

123
150
197

80
136
110

114
94

1) O hne in ternen  H andel des Ostblodcs.
Q u e l l e :  S ta tis tisd ies Amt der E uropäisdien G em einsdiaften:
A ußenhandel 1958, 1962.

Die Tabelle zeigt, daß der Handel der EWG mit den 
Drittländern sidi weitaus kräftiger entfaltet hat als 
der Handel der Niditm itglieder untereinander. G leidi
zeitig vergrößerte sidi — bei überproportional gestie
genen Einfuhren der Gemeinsdiaft — ihr Handels
bilanzdefizit gegenüber der Außenwelt (einsdiließlidi 
der assoziierten Länder und Gebiete) auf nahezu 
1,7 Mrd. f .

Audi jede der großen Entwidclungszonen unserer Erde 
hat seit der Bildung des Gemeinsamen M arktes nidit 
nur keine Einbußen, sondern — jeweils im Verhältnis 
zu ihrer Angebotsstruktur und Lieferfähigkeit — be
m erkenswerte Steigerungen ihrer Verkäufe an die 
Gemeinsdiaft zu verzeidinen. D urdisdinittlidie jähr- 
lidie Zuw adisraten von annähernd 9 “/», wie sie z. B. 
die Einfuhren aus Lateinamerika aufweisen, dürfen 
sogar als geradezu sensationell bezeidinet werden. Da 
andererseits die Ausfuhren der EWG nach den Ent
wicklungsregionen nidit im gleidien Verhältnis gestie
gen oder z. T. sogar zurüdcgegangen sind und die 
negative Differenz zu den Einfuhren sidi somit ver
größert hat, sind den rüdeständigen Ländern insge-

samt audi durdi die weitere Aktivierung ihrer glo
balen Handelsbilanz mit der Gemeinsdiaft beaditens- 
werte Devisenbeträge zugeflossen.

R e s e r v a t e  e i n z e 1 s t a a 1 1 i c h e r  I n i t i a t i v e ;  
f i n a n z i e l l e  u n d  t e c h n i s c h e  H i l f e

Das Stidiwort vom Devisenzufluß ersdieint geeignet, 
die Aufmerksamkeit jetzt einer anderen Kategorie 
entwidtlungspolitisdier Hilfsmaßnalitoen zuzulenken, 
deren Kennzeidien die Zuwendung von Kapital ist. 
Gehen wir also der Frage nadi, wie es um die gemein- 
schaftlidie Finanzhilfe der EWG gegenüber Dritt
ländern steht.

Hätte eine Antwort hierauf nidit w eiter oben sdion 
teilweise vorweggenommen werden müssen, so könnte 
die beaditlidie und nodi w adisende Bewegungsfreiheit 
und Beweglidikeit der Gemeinsdiaft auf dem Gebiete 
des Handels leicht zu der Vermutung Anlaß geben, 
daß die EWG als soldie audi im Bereidi des finan
ziellen Beistands mit einer großen Mannigfaltigkeit 
der Leistungen aufzuwarten vermödite. N idits der- 
gleidien trifft zu.

Dieser Umstand gestattet es, auch den nodi nidit er
wähnten dritten Komplex des herkömmlichen Schemas 
der Entwidclungshilfe ohne Umsdiweife in die weitere 
Betraditung einzubeziehen: denn was für die Finanz
hilfe gilt, das muß auch bezüglidi der tedinisdien Hilfe 
eingestanden werden: Eine gemeinsame Politik der 
EWG besteht nicht!

W arum sie nidit existiert und weshalb es dennodi 
n id it angebradit ist, die Väter des Vertrages von Rom 
ob mangelnden Weitblidcs zu sdielten oder ihre etwa 
geheim gebliebenen A bsiditen ergründen zu wollen, 
das wurde eingangs schon zu erklären versudit. Tat
sadie ist, daß die Zeit zwisdien den Konferenzen von 
M essina und Rom einfadi nodi n id it reif war, um die 
Notwendigkeit gem einsdiaftlidien Handelns gegen
über den Entwidclungsländern bereits erkennen und 
im EWG-Vertrage eingehend berücksiditigen zu kön
nen. Das bedeutet nidit, daß die im Grunde also mehr 
zufällige Unabhängigkeit der M itgliedstaaten im Be
reidi ihrer tedinisdien und' finanziellen Beistands
leistungen an die bedürftige Außenwelt ein erstrebens- 
und erhaltenswerter Zustand wäre. Zu groß sind die 
Risiken unbewußten Gegeneinanderwirkens, zu ein
leuditend die Vorteile aufeinander abgestimmten, sidi 
gegenseitig ergänzenden Handelns. Bei einem finan
ziellen Gesamtaufwand der Sedis von jetzt jährlidi 
2,5 Mrd. $ könnte eine Harmonisierung oder gar Zen
tralisierung der Auslandshilfe einen den Entwicklungs
ländern oder den eigenen Steuerzahlern zugute kom
menden Rationalisierungseffekt herbeiführen.

Unter dem Eindrude derartiger Überlegungen sind 
einige zögernde Sdiritte in die angegebene Ridituiig 
'bereits unternommen worden. Zwei Koordinations
und Studienaussdiüsse — der eine für Fragen der 
finanziellen, der andere für soldie der tedinisdien 
Hilfe — wurden sdion vor Jahren auf Gemeinsdiafts-
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ebene gesdiaffen, bieten aber als ausgesprodiene Ver
legenheitslösungen keinen Ersatz für eine ausge
wogene Gesamtpolitik der Gemeinsdiaft auf dem hier 
behandelten Gebiet. Nodi weniger vermag der in die
sem Zusammenhang überhaupt kaum erwähnenswerte, 
sporadisdie Gedankenaustausdi im Entwidclungshilfe- 
aussdiuß der OECD zur Ausprägung eines gemein- 
sdiaftlidien Vorgehens der EWG-Länder beizutragen.

Es ist daher nidit mehr als konsequent und verant
wortungsbewußt, wenn die Kommission der EWG in 
ihrem „Aktionsprogramm der Gemeinsdiaft für die 
zweite Stufe“ (der Übergangszeit) die Notwendigkeit 
einer gesdilossenen gemeinsamen Entwidclungspolitik 
betont und deren Ausarbeitung zu einem ihrer vor- 
dringlidien Anliegen erklärt. Ansätze hierzu finden 
sidi bereits in den „Grundzügen eines Aktionspro
gramms gegenüber Lateinamerika", das die Kommis
sion dem M inisterrat vor einigen M onaten unterbrei
tet hat. Ohne Zweifel aber werden alle weiteren Akte 
zur Verwirklidiung eines Gemeinsdiaftshandelns 
gegenüber der Gesamtheit entwidclungsbedürftiger 
Länder von den Leitideen beeinflußt sein, die sdion 
das fortsdirittlidie Konzept des Assoziationsabkom
mens mit den aditzehn afrikanisdien Staaten geprägt 
haben und am Modell der Konvention ihre praktisdie 
Bewährungsprobe abzulegen bestimmt sind.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

V ielfadi wird übersehen, daß im V ertrage von Rom, 
der die Integrationsziele der EWG abstedct und im 
Hinblidc darauf zugleidi die wirtsdiaftspolitisdien 
Kompetenzen zwisdien den einzelstaatlidien Exekuti
ven und den Institutionen der Gemeinsdiaft abgrenzt, 
von einer Politik der Gemeinsdiaft gegenüber der 
Gesamtheit der unzureidiend entfalteten Volkswirt- 
sdiaften nidit die Rede ist. Dieser Mangel beruht kei
neswegs auf riditungweisenden A bsiditen der Grün
der des Gemeinsamen M arktes, sondern findet seine 
Erklärung lediglidi darin, daß eine weltweite Ent
widilungshilfe zur Zeit der Beratungen über den EWG- 
V ertrag nodi nidit allgemein als bedeutungsvolle in
ternationale Aufgabe erkannt war.

Das sdiließt ein gem einsdiaftlidies Vorgehen zur ge
zielten Förderung des W irtsdiaftsw adistum s in ärme
ren Ländern nidit völlig aus, und so mag die ent- 
sdilossene Suche nadi gewissermaßen jedem  Fußbreit 
vertragsgem äßen Aktionsspielraumes als Gradmesser 
für die einsiditsvolle Bereitsdiaft der Gemeinschaft 
zur nadidrüdclidien U nterstützung wirtschaftlich schwa- 
d ier Länder zu dienen geeignet sein.

Ihre bisher klarste und umfassendste Formulierung hat 
die nach außen gerichtete Entwicklungspolitik der 
EWG im Assoziationsabkommen mit achtzehn afrikani
schen Staaten gefunden, das auf Teil IV des Ver
trages von Rom basiert. Anderen unterstützungs
bedürftigen Ländern ist der gleiche oder ein ähnlicher 
W eg zur Nutznießung aus den Vorteilen der Integra
tion eröffnet worden. Keine geringere Würdigung 
aber verdienen die beaditlichen Anstrengungen, im

EWG-Vertrage sdion während der Übergangsphase 
zur vorgesehenen einheitlichen Handelspolitik Stützen 
zu finden für eine möglichst große Vielfalt von Maß
nahmen gemeinsamer Handelshilfe für die Außenwelt.

W eniger erfolgreich blieben jedoch bislang die Be
strebungen, auch in den traditionellen Bereichen der 
Entwicklungshilfe — finanzielle Unterstützung und 
tedinisdie Zusammenarbeit — die Aktionen der sechs 
M itgliedstaaten zugunsten dritter Länder auf Gemein
schaftsebene zu übertragen. Der Text des V ertrages 
von Rom bietet hierfür in der Tat keinerlei unm ittel
bare Handhabe. Dem Geiste des Vertrages und den 
Konsequenzen seiner Verwirklidiung aber würde es 
w iderspredien, wenn so bedeutungsvolle Tätigkeits
gebiete auf die Dauer aus dem im übrigen umfassen
den Komplex der gemeinsamen W irtschaftspolitik aus
geklammert blieben. Es kann daher sicherlich in abseh
barer Zeit mit konkreten Vorsdilägen der EWG-Kom- 
mission zur Überwindung der unbeabsiditigten In
konsequenz des Gründungsvertrages und damit zum 
Aufbau einer gemeinscäiaftlidien Entwicklungspolitik 
gegenüber den Hilfsbedürftigen geredinet werden.

Vieles spricht dafür, daß die zu erw artenden Anregun
gen und Empfehlungen erneut das fortsdirittlidie ent
wicklungspolitische Konzept der EWG widerspiegeln 
werden, dem schon in der Assoziationskonvention mit 
den afrikanisdien Staaten eine erste Ausprägung ver
liehen wurde. Dieses Konzept ist Frudit der Einsicht, 
daß Entwidclungshilfe n id it Dauerlösung und nicht 
Endzweck sein kann, sondern nur Mittel zur allmäh
lichen Eingliederung der noch unzureichend entfalteten 
Volkswirtschaften in die internationale Arbeitsteilung. 
Es geht also darum, in rückständigen Ländern einen 
dynamisdien, ausgewogenen Prozeß w irtsdiaftlidier 
Entfaltung auszulösen und ihn durch richtige Dosie
rung und zweckmäßige Streuung der Hilfeleistungen 
so lange in Gang zu halten, bis eine genügende Selbst
beschleunigung des W irtschaftswachstums gezielte und 
permanente Unterstützungsmaßnahmen von außen 
überflüssig macht.

Finanzieller Beistand und technische Zusammenarbeit, 
heute noch Reservate einzelstaatlicher Kompetenz in 
der Europäischen W irtsdiaftsgem einsdiaft, werden im 
Zuge dieses Prozesses ohnehin mehr und mehr zurück
treten hinter einer gemeinsamen Handelspolitik, die 
den vielfältiger werdenden Exportangeboten der Ent
wicklungsregionen den Zugang zu den aufnahmefähi
gen M ärkten — nicht nur, aber an erster Stelle dem 
Gemeinsamen M arkt selbst — erleichtert. Freilich 
kann dies zugleich bedeuten, M ittel in der heutigen 
Größenordnung der dann fortschreitend an Bedeutung 
verlierenden traditionellen Entwicklungshilfe für die 
Sanierung der eigenen W irtschaftsstrukturen einsetzen 
zu müssen. Als Preis für die Verminderung weltpoli
tisch gefährlidier Diskrepanzen im wirtschaftlichen 
Entwicklungsstand der Völker und für die allseitigen 
Vorteile einer rationelleren Nutzung der ökonomischen 
Kräfte unserer Erde ersdieint ein solcher Einsatz je 
doch keineswegs zu hoch.
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